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Beratungsfolge: 

Gremium: Datum: TOP Zuständigkeit Bemerkungen: 

Haupt- und Finanzausschuss 19.02.2026  Vorberatung  

Stadtrat 24.02.2026  Entscheidung  

 
 

Beratungsgegenstand: 

Grundsteuer-Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2026 

 

I. Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die als Anlage beigefügte Grundsteuer-Hebesatzsatzung zu 

beschließen.  
 
 

II. Rechtsgrundlage: 

§§ 7, 41 GO, § 25 Grundsteuergesetz, Zuständigkeitsordnung des Rates 

 

III. Sachverhalt: 

Die Stadt Lüdinghausen hat mit der am 19.12.2024 beschlossenen Hebesatzsatzung von der Möglichkeit zur 

Festsetzung differenzierter Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 Gebrauch gemacht. Grundlage war das 

Grundsteuerhebesatzgesetz des Landes NRW. Das Gesetz hat Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, 

Eigentümer von Wohn- und Nichtwohngrundstücken unterschiedlich zu besteuern. Diese gesetzliche Grundlage 

besteht unverändert fort. 

Seit dem 04.12.2025 liegen Urteile des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen zu differenzierten Hebesätzen vor. 

Danach ist die Grundsteuer-Differenzierung zulasten der Nichtwohngrundstücke in vier kreisfreien NRW-Städten 

für unzulässig erklärt worden. Die Urteile des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen sind noch nicht rechtskräftig. 

Ebenso haben diese Urteile keine unmittelbare Rechtswirkung auf andere Kommunen. 

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden insgesamt 26 bei Verwaltungsgerichten 

anhängige Klagen gegen differenzierte Hebesätze gemeldet. 

Es daher möglich, dass etwaige anderslautende Gerichtsentscheidungen das derzeitige Bild wieder relativieren. 

Somit ist die weitere Entwicklung insgesamt noch völlig offen. 

Gleichwohl ist ab jetzt mit einer erhöhten Anzahl von Rechtsmitteln gegen Grundsteuerbescheide zu rechnen, die 

eine Differenzierung zulasten von Nichtwohngrundstücken umsetzen.  
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Angesichts der derzeitigen und voraussichtlich länger anhaltenden rechtlichen Unwägbarkeiten lässt sich ein 

mögliches Steuerausfallrisiko nur durch Beschluss eines einheitlichen Grundsteuer-B-Hebesatzes rechtssicher 

vermeiden. 

Demgegenüber steht der mehrheitliche politische Wille, zur Reduzierung der Wohnnebenkosten weiterhin 

unterschiedliche Hebesätze für Wohn- bzw. Nichtwohngrundstücke festzusetzen (HFA 20.01.2026, Antrag der FDP-

Fraktion zur Abschaffung differenzierter Hebesätze). 

Die Festsetzung der Hebesätze ist möglich über die noch zu beschließende Haushaltssatzung 2026 oder über eine 

Hebesatzsatzung. Um auf eine Änderung der Rechtslage bzw. eine neue Bewertung der Entwicklung flexibel und 

mit geringerem Aufwand reagieren zu können, empfiehlt die Verwaltung, die Grundsteuerhebesätze mittels einer 

Hebesatzsatzung zu beschließen.  

Nach § 25 Abs. 3 GrStG kann noch bis zum 30. Juni rückwirkend für das laufende Steuerjahr eine Änderung des 

Hebesatzes beschlossen werden – auch bei bereits geltendem Beschluss für eine Hebesatzdifferenzierung. Nach 

diesem Zeitpunkt kann der Beschluss über die Festsetzung des Hebesatzes gefasst werden, wenn der Hebesatz die 

Höhe der letzten Festsetzung nicht überschreitet.  

Die Verwaltung wird im HFA bzw. im Rat weiter über die Entwicklungen zu differenzierten Hebesätzen bei der 

Grundsteuer B berichten.  
 
 
 

V. Anlagen: 

 

Hebesatzsatzung 2026 
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